An die Innenminister/Minister-
präsidenten der Länder
								Berlin, den 21. Februar 2017

Sehr geehrter ###,

[bookmark: _GoBack]am 22. Februar hat die nunmehr dritte Sammelabschiebung nach Afghanistan stattgefunden. Auch diese Abschiebung wurde wieder von Protesten begleitet und löste große Angst und Sorge unter den noch in Deutschland lebenden afghanischen Schutzsuchenden aus. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen die erheblichen Bedenken, die die beiden Kirchen gegen Abschiebungen nach Afghanistan haben, zu erläutern.
Keineswegs möchten die beiden Kirchen sich dabei gegen jedwede Rückführung von Personen ohne Bleibeperspektive aussprechen. Ein Asylsuchender, dessen Asylantrag in einem rechtsstaatlichen Verfahren gewissenhaft geprüft und schließlich abgelehnt wurde, kann grundsätzlich in seine Heimat zurückkehren. Dies setzt jedoch voraus, dass eine Rückkehr in den jeweiligen Heimatstaat nicht mit einer Gefahr für Leib und Leben verbunden, sondern ein Leben in Sicherheit und Würde möglich ist. Diese Voraussetzung ist im Falle Afghanistans derzeit nicht erfüllt.
Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich nach übereinstimmenden Berichten des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) im vergangenen Jahr erheblich verschärft; für Teile des Landes wird von bürgerkriegsähnlichen Zuständen berichtet. Darüber hinaus weist der UNHCR in seinen Anmerkungen zu einer Anfrage des deutschen Bundesministeriums des Innern aus dem Dezember 2016 darauf hin, dass aufgrund der sich ständig ändernden Sicherheitslage eine Einstufung bestimmter Gebiete als „sicher“ bzw. „unsicher“ fast unmöglich sei. Eine Einstufung eines Gebiets als „sicher“ ist aber eine zwingende Voraussetzung, um den Betroffenen auf eine interne Schutzalternative nach § 3e AsylG verweisen zu können.
Aufgrund der prekären und sich stetig zuspitzenden Sicherheitslage in Afghanistan hat der Folgeantrag vieler afghanischer Schutzsuchender gute Aussicht auf Erfolg. Vielen afghanischen Schutzsuchenden, die in der aktuellen Situation einen Erst- bzw. Folgeantrag stellen, ist subsidiärer Schutz nach § 4 AsylG bzw. Art. 15 c Qualifikationsrichtlinie zu gewähren. Ein Anspruch auf Gewährung subsidiären Schutzes besteht nämlich u.a. dann, wenn dem Betroffenen in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er bei seiner Rückführung einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt sein würde.
Angesichts der gegenwärtigen Lage wird man für viele afghanische Schutzsuchende von einer solchen ernsthaften individuellen Bedrohung ausgehen müssen. Afghanische Schutzsuchende trotz dieser Erfolgsaussichten abzuschieben, halten wir für politisch und ethisch unverantwortlich. Bei den vergangenen Abschiebungen waren in einigen Fällen afghanische Staatsbürger betroffen, die geduldet waren und deren ablehnende Asylentscheidungen bereits länger zurücklagen. Dieses Vorgehen sehen wir mit einiger Besorgnis. Darüber hinaus wurde von Fällen berichtet, in denen Personen abgeschoben wurden, deren Verfahren noch vor einer Härtefallkommission oder in einem Petitionsausschuss anhängig war. Die Abschiebung während noch laufender Verfahren sehen wir äußerst kritisch, denn insbesondere Geduldete, die sich bereits seit Jahren in Deutschland aufhalten und ihren Lebensunterhalt selbst sichern, haben hierbei gute Chancen.
Unter den bereits Abgeschobenen sollen sich auch Personen befunden haben, die im Iran geboren und aufgewachsen sind und die selbst noch nie in Afghanistan gelebt haben. Diese Personengruppe ist nach den Berichten der IOM bei einer Rückkehr nach Afghanistan einer noch verschärfteren Gefahr ausgesetzt, da diese Menschen keinerlei Kenntnis von den landestypischen geografischen, kulturellen und politischen Herausforderungen und Gefahren besitzen und über keinerlei Netzwerke verfügen, die sie unterstützen könnten.
Wir möchten Sie deshalb nachdrücklich bitten, bis auf weiteres keine Abschiebungen nach Afghanistan vorzunehmen, da die menschenrechtliche Lage vor Ort dem eindeutig entgegensteht.

Mit freundlichen Grüßen
